
Anzug betreffend Tempo 30 in der Horburgstrasse 09.5317.01 
 

 

Die UVEK hat im Rahmen der Beratung des Ausgabenberichts Nr. 09.0810.01 
"Horburgstrasse/Horburgplatz, Trassebegrünung in der Horburgstrasse sowie Baumersatz und 
Anpassung des Horburgplatzes" festgestellt, dass für mehr Sicherheit der zu Fussgehenden und für 
mehr Wohnlichkeit vom Stadtteilsekretariat und aus dem Quartier Tempo 30 auch in der 
Horburgstrasse gefordert wird. 

Mit dem Bau der Nordtangente hat der Verkehr erfreulicherweise stark abgenommen. Es sind neue 
Wohnbauten entstanden. Umliegend zur Horburgstrasse wurde Tempo 30 eingeführt. Geblieben ist 
aber Tempo 50 in der Horburgstrasse. Ein Argument gegen die Einführung von Tempo 30 war bis 
anhin, dass für das Tram kein eigenes Trasse besteht. Mit der neu zu schaffenden Trassebegrünung 
ist das Tram vom übrigen Fahrzeugverkehr getrennt und es gilt dafür nicht mehr die signalisierte 
Geschwindigkeit. Zur Verkehrsberuhigung für die Schaffung einer zusammenhängenden Tempo 30 
Zone im Horburgquartier ist der Einbezug der Horburgstrasse in ein Tempo 30-Regime wichtig. Die 
Aufwertung der Horburgstrasse und des Horburgplatzes mit den im Ausgabenbericht vorgesehenen 
Massnahmen hat für die Bewohnerinnen einen Nutzen, wenn in der Horburgstrasse die 
Höchstgeschwindigkeit gesenkt wird. 

Die UVEK bittet deshalb die Regierung, 

- in der Horburgstrasse Tempo 30 einzuführen. 

Für die UVEK: Michael Wüthrich 


	Anzug betreffend Tempo 30 in der Horburgstrasse

